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V. DIE PRIVATE FURSORGE ALS ERGANZUNG
ZUR OFFENTLICHEN FURSORGE

«Der Stand des Armenwesens eines Landesteils
kann erst richtig bemessen werden, wenn nicht
nur das Wirken der organisierten, sondern auch
dasjenige der freien, nicht nur die Tatigkeit der
amtlichen, sondern auch diejenige der privaten
Armenpflege, nicht nur die Leistungen der ge-
setzlichen Armenpflege nach dem offenen Armen-
budget, sondern auch diejenigen der freiwilligen
Armenpflege in Betracht gezogen werden.»' Was
die vergleichende Gegenuberstellung armenpfle-
gerischer Bereiche verallgemeinernd und treffend
ausdrickt, muss fur eine Auseinandersetzung mit
dem Bundner Armenwesen umso mehr gelten,
als die organisierten Anfange der privaten Fur-
sorgetatigkeit und ihre «Hochbllte» in die erste
Halfte des 19. Jahrhunderts fallen.

1. Die private Flirsorge: Mehr als not-
wendige Erganzung zur offentlichen
Flrsorge

Seit jeher waren notleidende Menschen auf
UnterstUtzung und Nachstenliebe angewiesen.
Neben der Kirche und den Klostern war es auch
der privaten oder freiwilligen, jedoch noch kaum
organisierten Wohltatigkeit vorbehalten, Not und
Elend zu lindern.2 Wahrend der riesigen Armennot
in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts
hatten etliche Gemeinden ganz betrachtliche Ar-
menlasten zu tragen. Die private Armenpflege war
deshalb nicht nur aus humanitaren Grinden un-
verzichtbar, sondern entlastete darlber hinaus den
Armenetat der im Aufbau begriffenen Gemeinden.
So rief schon die Blindner Armenkommission
1853 die «Freunde freier Vereinstatigkeit» auf, sie
moge in ihren Bestrebungen «nicht ablassen von
dem edlen Werke der Linderung menschlichen
Elends und bedenken, dass amtliches Wirken hier
nimmer ausreicht und des Privatwirkens notwen-

1 Zeitschrift fir Schweizerische Statistik, XLIV. Jahrgang,
1. Band, Bern 1908, S. 16.

2 «Unter freiwilliger Armenpflege werden diejenigen Ein-
richtungen flr offentliche Wohlthatigkeit verstanden,
deren Verwaltungsorgane nicht durch Behdrden des
Staates oder der Gemeinden bestellt werden» (Umfrage
fur die schweizerische Armenstatistik fir das Jahr 1890)
(StAGR XIV 12, Schachtel «1884-1891»).

dig bedarf, wenn den an manchen Orten Uberhand
nehmenden Notstanden in nachhaltiger Weise ge-
steuert werden soll».3 Neben der 6ffentlichen oder
amtlichen bzw. behordlichen Flrsorge entwickelte
sich mit der Zeit die zunehmend organisierte, nach
unterschiedlichen Prinzipien arbeitende private
Flrsorge, welche von einer Vielzahl von Organi-
sationen und Einrichtungen getragen wurde und
auch immer noch wird.

"Die Privatfirsorge bildete damit mehr als eine
notwendige Erganzung zur amtlichen Armen-
pflege, sondern oft die einzige Hilfsquelle der
armutsbetroffenen Bevolkerung Uberhaupt. Wah-
rend sich die amtliche burgerliche Armenpflege
aber um die «burgerlichen Armen», d. h. die Armen
mit dem BUrgerrecht der betreffenden Gemeinde,
zu kUmmern hatte, unterstltzte die freiwillige
Armenpflege hauptsachlich die ortsfremden nie-
dergelassenen Armen. Man bediente also eine je
unterschiedliche Klientel. Das breite Einsatzfeld
dieser Fursorge offenbarte sich jeweils bei den
haufigen Katastrophen und Ungllcksféallen, indem
die Regierung die Bevolkerung zum Spenden von
«Liebessteuern»* (vergleichbar mit der heutigen
«Gllckskette») aufrief.

lhre Bedeutung wuchs also mit den zuneh-
menden Bevdlkerungsverschiebungen im ausge-
henden 19. Jahrhundert, weil diese Leute an ihren
Wohnorten im Fall der Bedurftigkeit keinen An-
spruch auf 6ffentliche Unterstltzung hatten.

Sodann sah die freiwillige Armenpflege ihr Be-
tdtigungsfeld aber eben auch dort, wo sich die be-
reits erwahnten Schwachen des Blrgerprinzips®
offenbarten. Auch wenn die private Firsorge die
Licken nicht schliessen konnte, so erbrachte sie
vielfach dennoch Uberlebensnotwendige Hilfe.
Letztlich hatten aber sowohl die private als auch
die offentliche Wohlfahrt dasselbe Ziel, namlich
die Not der Beddrftigen zu lindern oder zu behe-
ben, aber auch etwa, «verwahrloste» Kinder zu er
ziehen. Der Begriff der GemeinnuUtzigkeit, der mit

3 Bericht Uber die Verrichtungen der Armenkommission
und den Zustand des Armenwesens des Kantons Grau-
blnden in den Jahren 1850 bis und mit 1852, Chur 1853
(StAGR XV 17a/31).

4 Vgl zu diesem Unterstltzungsinstrument unter den bei-
den Armenordnungen Teil C.1.8.3.2. und IV.8.4.

5 Vgl. oben Kap. I.3.
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Abbildung 5: Mittels Zéhlkarten wurden im Jahr 1890 wie schon
zuvor 1870 die von der freiwilligen (und amtlichen) Armenpflege
Unterstiitzten schweizweit statistisch erfasst.

Quelle: StAGR XIV 12, Schachtel «1884-1891».
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solchen Massnahmen verbunden war, enthielt der Aufklarung wirken konnte. EpuarD MIRER

also verschiedene Facetten.

Die private Armenpflege stellt sich in ihrem
Charakter als eine Art Gegenentwurf zur staatli-
chen oder amtlichen Armenpolitik dar, indem sie
in ihrer Tatigkeit der «Enge des Burgerprinzips»®
nicht unterworfen war, d.h. frei von Zwangen und
im Geiste der grosszUugigen Armenflrsorge-ldeen

6 HARTMANN (1917b), S.275; das «Blrgerprinzip» im Ar
menwesen orientierte sich an Werten wie Erziehung,
Sozialdisziplinierung oder Rationalisierung (vgl. hierzu
etwa die Schriften von SacHsse/TennSTEDT [1986 und
1998]).
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drickte dies aus damaliger Warte treffend aus:
«Die Harten, welche mit der AusUbung der offent-
lichen Armenpflege seitens mehr oder weniger
blrokratisch angehauchter Verwaltungsbehorden
stets verbunden sind und die dem Bedurftigen
seine Lage erst recht zum Bewusstsein kommen
lassen, werden hier durch den Mantel edler Ge-
sinnung und humaner Nachstenliebe zugedeckt».”
Die aus heutiger Sicht wohlmeinende und etwas
beschonigende Umschreibung bringt gleichzeitig

7 Mirer (1922), S. 19.



die Starke und die Schwache dieser Unterstit-
zungsform zum Ausdruck. Der freien, von ide-
ellen Motiven gepragten und an keine Vorgaben
gebundenen Armenpflege hangt unterschwellig
der Vorwurf zufalliger Vergabe von Unterstitzung
und fehlender Koordination unter den zahlreichen
Tragern an.

Zusammengefasst bestand das oberste Gebot
der privaten Fursorge darin, mit ihrer Initiative und
ihrem — gemass zeitgendssischen Ansichten — al-
truistischen Gedankengut Not zu verhindern oder
wenigstens lindern zu helfen. Die BedUrftigkeit
einer Person bildete also ihr vordringliches Hand-
lungskriterium. Sie war deshalb auch nicht an die
historische Unterscheidung zwischen «wirdigen»
und «unwurdigen» Unterstitzungsbedurftigen®
gebunden, auch wenn sie mangels disziplinari-
scher Mittel «Trunksuchtige», «Bettler», «Arbeits-
scheue» oder «Lasterhafte» in der Regel der ge-
setzlichen Armenpflege Uberliess.

Etliche Pioniere ebneten schon im 18. Jahrhun-
dert den Weg fUur spatere organisierte gemeinnut-
zige Bestrebungen. Als eines der drangendsten
armenrechtlichen Anliegen jener Zeit erwies sich
die Unterbringung der vielen Waisenkinder, deren
Schicksal ihnen besonders am Herzen lag. So er
offnete etwa DANIEL WiLLI (1696-1755), Pfarrer
in Thusis®, schon 1728 daselbst ein Waisenhaus,
welchem aber nur eine kurze Wirkungszeit be-
schieden blieb. Nicht unerwahnt bleiben darf auch
der Péddagoge MARTIN PLANTA (1727-1772), des-
sen starkes Anliegen die dringend notwendige
Waisenerziehung war. Auch wenn seine 1761 in
Haldenstein gegrindete Institution weniger die-
sem Zweck diente, so offenbarte seine Stiftungs-
urkunde von 1770 dennoch seine tiefsten Absich-
ten: «So haben wir uns entschlossen, mit unseren
Anstalten eine Art von Waisenhaus zu vereinigen
und aufzurichten, wenn liebreiche Menschen-
freunde unser redliches Vorhaben unterstitzen
und unserem Beispiel folgen wollen.»'® Sein Plan
sollte unerfullt bleiben. Mit dem Tod von MARTIN
PLanTA erloschen flr mehrere Jahrzehnte auch die
Gedanken an eine zielgerichtete Waisenerziehung.
Erst rund ein halbes Jahrhundert spater erhielten
entsprechende Bestrebungen wieder Auftrieb.

8 Vgl. zu dieser Unterscheidung unten Teil C.1.5.2.

9 Zum Leben und zum Wirken WiLLis vgl. SeipeL J. Jirgen:
Die Thusner Jahre (1723-1733) des Pfarrers Daniel Willi,
in: BM 1995, S. 408-418, sowie ders.: Das Waisenhaus
des Pfarrers Daniel Willi in Thusis, 1729-1733, in: BM
1998, S. 199-2009.

10 Zit. nach HArRTMANN (1937), S. 14.

Wie anderswo waren die Anstrengungen sol-
cher Pioniere vom wohlmeinenden Bestreben
gepragt, den Armen, den Waisen und den Be-
nachteiligten wenigstens eine minimale Teilhabe
am «\Wohlstandskuchen» zu ermdglichen. Die Ab-
sichten waren aus zeitgendssischer Perspektive
ehrenhaft, und den Pionieren wurde ihre Anerken-
nung denn auch meistens zuteil. Dennoch ist eine
romantisch gefarbte Verklarung der damaligen
privaten Wohltatigkeit nicht angebracht und be-
darf aus heutiger Sicht — wie die neue Forschung
zum Anstaltswesen und zu den Kindswegnahmen
offenbart hat =" einer klaren Abgrenzung und Re-
vision. Die «Zdglinge», die Waisen oder die «Er
ziehungsbedurftigen» erhielten (und darin bestand
wohl der Hauptzweck ihrer Unterbringung) zwar
ein strukturiertes und «geschltztes» Umfeld,
welches sie befahigen sollte, nitzliche Mitglieder
der Gesellschaft zu werden. Diese Fahigkeiten
mussten aber von den Betroffenen vielfach teuer,
schmerzhaft und mit unzahligen Demutigungen
(Gewalt, sexueller Missbrauch, religiése Indoktri-
nation usw.) erkauft werden; das vorherrschende
Gesellschaftsdogma, welches dem Erziehungs-
und Disziplinierungsgedanken oberste Prioritat
einrdumte, rechtfertigte die offenen, meistens
aber verborgen angewendeten Zwangsmassnah-
men eines vorherrschenden Patriarchats. Unter
dem Deckmantel einer patriarchalisch dominier
ten, wohlmeinenden Armen- und Flrsorgepolitik
wurde Generationen von betroffenen Erwach-
senen und Kindern — wenn meistens auch nicht
boswillig, so doch faktisch — unermessliches Leid
angetan.

Diese Schattenseiten der juingeren schweizeri-
schen (und bundnerischen) Sozialgeschichte'2 dlir-
fen nicht ausgeblendet werden, wenn im Folgen-
den von den Pionieren der privaten Wohltatigkeit
und ihrer «Solidaritat», ihrer «edlen Gesinnung»
oder ihrer «verdienstvollen» Tatigkeit gesprochen
wird. Die Terminologie ist also stets im Zusam-
menhang mit den zeitgenossischen Vorstellungen
zu verstehen bzw. im soeben dargestellten Sinne
zu relativieren.

1 Vgl. dazu eingehend GaLLE (2016); zu den Verhaltnissen
in Graublnden vgl. vor allem RieTmMANN (2017).

12 Vgl. etwa das Werk «Kinder der Landstrasse» der Pro
Juventute (vgl. dazu GacLe [2016]).
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2. Die planmassige Entwicklung der
privaten Wohltatigkeit im 19. Jahr-
hundert

Zur eigentlichen Ausbreitung einer von Privaten
organisierten Hilfe fUr unterstltzungsbedurftige
Personen kam es aber erst nach der Grundung
des Kantons Graubinden 1803. CARL ULYSSES VON
SaLis-MarscHLINS hatte die damaligen unhaltba-
ren Zustande in Bundens Armenwesen in seinem
berithmten Aufsatz im Jahr 1806 bitter beklagt:
«Ganze Heere fremden Gesindels (lberschwem-
men) die Strassen und die Dorfer, verfolgen den
Bewohner bis in die entferntesten Winkel seines
Hauses, und trotzen ihm mit Ungestim ein Almo-
sen ab. [...] Nicht, dass es unserer Nation an dem
Sinn fur Wohltatigkeit gebricht, nein, derselbe ist
ihr so gut eigen, als andern freien Bergvolkern;
aber an einer verninftigen Anwendung fehlt es
ihr ganz, und wenn schon die Summe der jahr
lich ausgeteilten Almosen sehr betrachtlich sein
mochte, so kam davon der wahren Armut nur
wenig zu gut.» '3 Und das ware dringend ndtig ge-
wesen, wurde Graubunden doch seit etwa 1750
wahrend rund 100 Jahren infolge einer Haufung
dramatischer Ereignisse von einer unvorstellbaren
Armennot heimgesucht.' Aber die Zeit flir eine or
ganisierte’ und breit wirkende Privatwohltatigkeit
war bei der Entstehung des modernen Bindner
Staatswesens am Anfang des 19. Jahrhunderts
noch nicht reif. Dafir begann dann aber etwa ab
den 1830er-Jahren «eine Woge christlicher Lie-
bestatigkeit und sozialer Einsicht»'® sich umso
kraftiger zu entwickeln und gelangte zu grosser
Ausstrahlung. Die einsetzende freiwillige Hilfsta-
tigkeit war so vielgestaltig wie die verschiedenen
Arten von Bedurftigkeit. Angesichts dessen muss
es hier bei der blossen Erwéhnung der wichtigs-
ten Einrichtungen (abgesehen von den beiden fol-
genden Beispielen) sein Bewenden haben.

Die drickende Armenlast in den ersten Jahr
zehnten des 19. Jahrhunderts mit den Uberforder
ten Gemeinden fuhrte zur Grindung von vielen

13 voN SALIS-MARSCHLINS (1806), S. 194-196.

14 Vgl. dazu etwas eingehender Teil C.1.1.

15 Peter CoNRADIN VON PLaNTA knipfte die Organisation
der freiwilligen Armenpflege an das Prinzip der persén-
lichen Beziehung. Es mussten rechte Leute gefunden
werden, die das Prinzip der Hingabe und der Selbstver-
leugnung verinnerlicht hatten (vgl. GRuBenmaNnN Bettina:
Nachstenliebe und Sozialpddagogik im 19. Jahrhundert,
Bern/Stuttgart/Wien, 1. A. 2007, S. 47).

16 HarTmaNN (1937), S. 9.
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freiwiligen Armenvereinen. |hr hochgestecktes
Ziel war es, das bisherige planlose Almosenge-
ben durch eine organisierte Unterstltzung zu er
setzen. Das Vorhaben misslang aber weitgehend.
Zu langerfristiger Bedeutung brachte es neben
zwei anderen Vereinen der Stadt nur der 1855 ge-
grindete Churer freiwillige Verein."” Ein weiteres
Augenmerk verdient die schon angetonte Waisen-
flrsorge, deren Anfange im 18. Jahrhundert aber
einigermassen scheiterten, obwohl das BedUrfnis
ungebrochen blieb. Die 1830er bis 1850erJahre
sollten die Wende bringen. Innerhalb von wenigen
Jahren wurden vier Waisenanstalten in Schiers
(welche aber bald wieder geschlossen wurde),
Schluein (Léwenberg)'® und Chur (Foral, Masans
und Plankis) gegrindet. Die Ausbreitung von Wai-
senhausern war nicht zufallig, sondern die Folge
der zeitgenossischen Auffassung, dass «verwahr
loste» und an «moralischen» oder intellektuellen
«Defekten» leidende Kinder in einer Waisenan-
stalt am besten aufgehoben seien.

Die Waisenhauser stehen stellvertretend fur
eine langsam erwachende christlich-soziale Gesin-
nung in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts. Die beiden folgenden Beispiele — je einer be-
sonderen Personlichkeit und einer Institution ge-
widmet — zeichnen ein aussagekraftiges Bild Uber
das soziale Bewusstsein im Kanton, welches sich
zu jener Zeit in verschiedenen Kreisen zu regen
begann. Sie illustrieren daruber hinaus das breite
private Bestreben, der drickenden Armut Herr zu
werden, gleichzeitig aber auch das Bemuhen, bur
gerliche Wertvorstellungen in allen Bevolkerungs-
schichten durchzusetzen. In diesem Sinne stehen
sie beispielhaft fur weitere Personlichkeiten und
Einrichtungen, welche sich um das Wohl der Mit-
menschen einsetzten. |hr Engagement war umso
hoher einzustufen, als die epochalen politischen
und gesellschaftlichen Umwalzungen jener Zeit
mit ihrer Not von den Wohltatigen eine hohe Op-
ferbereitschaft und ausgepragten Altruismus er
forderten.

17 HarTMANN (1917b), S.279-280; vgl. auch BM 1856,
S. 22-26.

18 Dievon Pater THEoDOSIUS FLORENTINI gegriindete Waisen-
anstalt auf Schloss Lowenberg war 1851 er6ffnet wor
den (vgl. Kaurmann [2008], S. 108). Gemass deren Statu-
ten hatte sie den Zweck, «arme Kinder von ihrer Geburt
an bis zum 15-16. Altersjahre in Kost und Verpflegung
aufzunehmen und ihnen eine religids-sittliche und haus-
liche Erziehung zu geben, sie flr ihren kiinftigen Lebens-
beruf vorzubereiten» (8 1 der Statuten [StAGR XIV 5 d]).



2.1.  Johann Peter Hosang: \Wohltadter der
ersten Stunde

Die Lektlre von JoHANN PeTER Hosangs Lebens-
lauf (1791-1841)"° vermittelt einen Eindruck vom
ausgepragten Gemeinsinn dieses zurlckgezoge-
nen und in seinen Ansprichen hochst bescheide-
nen Mannes aus Tschappina, der viele Jahre als
Buchhalter des Seidenhauses Frizzoni in Bergamo
tatig war. Es war denn gleichermassen seiner
Strebsamkeit wie auch seiner grossen Sparsam-
keit?° zuzuschreiben, dass er im Lauf seines Le-
bens zu einem ansehnlichen Vermogen gelangte,
was ihn unabhangig?' und in der Verfolgung sei-
ner Ziele frei machte. Sein grosses Anliegen und
gleichzeitig sein eigentliches Lebensziel bestand
darin, seinem armen Heimatkanton mit seinem
Vermdgen zu dienen und damit dem finanziell
darbenden Kanton in dieser Aufgabe zu unterstit-
zen. Nicht nur legte er mit seinem grosszigigen
Vermachtnis den Grundstein fur die Errichtung
der Waisenanstalt Plankis im Jahr 1845; seine
Gesinnung wirkte vielmehr bahnbrechend und
machte Schule flr weitere ahnliche Projekte. Mit
dem ersten grossen Vermachtnis zugunsten des
verarmten Kantons war das Eis gebrochen, meh-
rere Stiftungen folgten dem Vorbild des grossen
Wohltaters. FrIEDRICH PIETH billigt ihm denn wohl
auch zu Recht zu, den starksten Impuls far eine
planmassige Entwicklung der Privatwohltatigkeit
gegeben zu haben.22

Das gemeinnutzige Gedankengut von JoOHANN
PeTer Hosang und die Verbundenheit mit seiner
Herkunft fanden in seinem Testament vom 4. Ok-
tober 1825 ihren pragenden Ausdruck: «[...] will
ich jedoch, dass der Uberrest dieses meines Ver
mogens dem Kanton Graubinden anheimfalle und
ausschliesslich zu Zwecken offentlicher Wohltatig-
keit oder zur Unterstitzung von Durftigen, die der
Hulfe wlrdig sind, verwendet werde. Es ist die
Liebe zum Vaterlande, die mich zu dieser Verfu-

19 Vgl. dazu vor allem HarTmanN (1945) und BM 1854,
S. 33-49 (samt Wortlaut des Tesatments vom 4. Okto-
ber 1825 und drei Testamentserganzungen sowie einem
Brief an Prof. Otto Carisch vom 31. Dezember 1840).

20 |n einer Ergdnzung seines eigenhdndigen Testaments
(dem «Codicill») vom 4. Oktober 1837 sprach JOHANN
PeTer HosaNnG sogar von seinem «System der Sparsam-
keit».

21 Das Ziel, selbststandig zu sein, war ihm derart wichtig,
dass er es sogar testamentarisch festhielt: «Unabhan-
gigkeit war schon von Kindheit an das Strebeziel meiner
Winsche» (zit. aus: BM 1854, S. 43).

22 PieTH (1947), S. 22; ebenso HARTMANN (1917b), S. 277

gung bestimmt. Ich méchte, dass die Wirkungen
derselben sich moglichst Uber den ganzen Kanton
erstreckten, ohne Riicksicht auf Ortlichkeit, ohne
Unterschied der Religion».22 Im Codicill (Testa-
mentserganzung) vom 4. Oktober 1837 konkre-
tisierte Hosang seinen Willen dahin, «dass ein
Arbeitshaus fir Arme an einem geeigneten Orte
eingerichtet wuirde, in welchem durftige Waisen
aus allen Teilen des Kantons aufgenommen wiir
den, immer Arbeit fanden und auch irgend ein
Handwerk erlernen kénnten».24 Der Wohltatig-
keitsgedanke in seiner Urform ausserte sich da-
rin, dass JoHANN PeETER Hosanc sein Werk von der
Zwangsarbeitsanstalt in FUrstenau mit klaren Wor
ten abgrenzte: «Auf keinen Fall soll meine Stiftung
mit der Zwangsarbeitsanstalt in Flrstenau amal-
gamiert werden. Meine Stiftung soll eine rein phil-
anthropische Bestimmung haben.»25 Schliesslich
fand sich im letzten Testamentszusatz von JOHANN
PeTer HosaNG auch noch die Idee einer kantona-
len Krankenanstalt, woflir die Stiftungssumme
aber nicht ausreichend war. Mit der Krankenpflege
griff er einen damals noch unterentwickelten und
dem Zufall ausgelieferten Zweig der Armenpflege
auf. Die Realisierung eines solchen Instituts, des
Kreuzspitals in Chur, sollte dann 1853 aber dem
Kapuzinerpater THEODOSIUS FLORENTINI (1808—1865)
von Mustair vorbehalten sein.

Die Verwaltungskommission hatte fur die ge-
naue Zweckbestimmung des fur damalige Ver
haltnisse riesigen Stiftungsbetrages von JoHANN
PeTeEr HosanG in HOhe von ca. 80000 Gulden
(etwa 136 000 neue Franken)?6 zwischen Waisen-
haus, Rettungsanstalt und landwirtschaftlicher
Armenschule der Letzteren den Vorzug gegeben
in der Uberzeugung, dem Stifterwillen mit dieser
Wahl am besten zu entsprechen. Der Grundstein
fur die Errichtung der Anstalt Plankis als eine religi-
onsunabhangige Schule fir Knaben und Madchen
mit dem Ziel, sie religids-sittlich zu erziehen, war
damit gelegt.

Ein grosszugiges Legat von AnToN CADONAU
im Jahr 1929 zugunsten der Anstalt kam nach
kostspieligen Organisationsanderungen und bau-
lichen Verbesserungen gerade zur rechten Zeit.
1930 schliesslich wurde die alte Bezeichnung
«Landwirtschaftliche  Armenerziehungsanstalt»
der Moderne angepasst und erhielt den Namen

23 Zit. aus: BM 1864, S. 41.

24 Ebd,, S. 46.

25 HaRTMANN (1945), S. 38.

26 Vgl. zu den Wahrungsumrechnungen Anhang 5.
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«Erziehungs- und Kinderheim Plankis». Die heu-
tige «Hosang'sche Stiftung Plankis» wird im Sinn
und Geiste ihres Stifters weitergefluhrt.

2.2. Gemeinnltzige Gesellschaft des Kantons
Graublinden: Vielseitiges Betéatigungsfeld

Mit PETER CONRADIN VON PLANTA (1815-1902) ist
die Grindung der noch heute bestehenden Ge-
meinnltzigen Gesellschaft Graubinden (GGGR)
zwar ebenfalls mit einem Mann verbunden, der
sich &dusserst verdienstvoll fur den Kanton ein-
setzte und dessen Namen Uber die Kantonsgren-
zen hinausstrahlte.2?” Dennoch blieb ihre Tatigkeit
stets mit ihrer institutionellen Bezeichnung ver
kndpft.

Auch fur die GGGR bildeten die schwierigen
volkswirtschaftlichen und sozialen Verhaltnisse in
der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts den An-
stoss fur ihre Grindung im Jahr 1847.28 Der armen
Bevolkerung standen kaum Verdienstmaoglichkei-
ten zur Verfiigung, sie kdmpfte um ihr Uberleben.
Die 6konomischen Verhaltnisse mussten sich drin-
gend verbessern, wenn die sozialen Missstande
behoben werden sollten. Hauptsachlich in der
Hausindustrie wie etwa bei Handschuhfabriken,
in der Strickerei oder der Strohflechterei erblickte
die Vereinigung die grossten Erfolgsaussichten,
Arbeitsplatze zu schaffen. Frihe Erfolge wie etwa
die EinfGhrung der Strohflechterei in der von Ar
mut stark betroffenen Gemeinde Untervaz 184920
oder der Hausweberei in Vals bestarkten die Ver
einigung in ihren Anstrengungen. Und schon 1850
konnte eine grossere Zahl von Personen in 22 Ge-
meinden mit der Seidenweberei, Strickerei und
Strohflechterei beschaftigt werden. Die erfolg-
reich gestarteten industriellen BemUhungen fielen
aber schon bald in sich zusammen, sodass sich

27 Als Kreisprasident und Kreisrichter, Gemeindeprasident,
Regierungsrat, Grossrat, Standerat und Nationalrat hatte
der Jurist P C. von Planta mehrere politische Amter inne.
Zudem leitete er unter anderem auch den Schweizeri-
schen Gemeinnutzigen Verein. Zudem war er einer der
Schopfer des 1862 in Kraft getretenen Blndner Civil-
gesetzbuches. Vgl. zum Werdegang P C. von Plantas
HiTz Florian: Peter Conradin von Planta (1815-1902), in:
BM 2015, S. 233-255; ders.: Peter Conradin von Planta
(1815-1902): Graublnden im 19. Jahrhundert, in: Mit-
teilungen Kulturforschung Graublnden (2016), S. 16-18.

28 Vgl. zum Folgenden vor allem die Schrift von PIETH
(1947).

29 Zu den Verhaltnissen in Untervaz vgl. eingehend unten
Teil C.V.6.2.
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PETER CONRADIN vox PLANTA
von CHUR.

‘Wiederholt Mitglied des Regierungsrathes
und von 1855—1870 Obergerichtsprisident des IKantons Graubiinden.
Mitglied des Stinderathes 1852 und 1862—1872.
Mitglied des Nationalrathes 1856—1857.
Griinder des «rhitischen Museums». — Bedeutender Geschichtsforscher.
Verfasser des biindnerischen Privatrechtes, Civilprozesses und Strafverfahrens.

Geboren den 24. September 1815,

Abbildung 6: Peter Conradin von Planta-Zuoz (1815—
1902). Schweizerische Portrait-Gallerie, Zlirich

(Art. Institut Orell Fussli) 1892, Nr. 353.

Quelle: KBG, Uu 3376 353.

die GGGR fur einige Jahre auf die Linderung von
akuten Notstanden infolge etwa von Wasser und
Feuerschaden beschrankte.

Die langwierige Suche nach neuen gemeinn(t-
zigen Tatigkeitsfeldern dauerte bis in die 1880er-
Jahre, kam danach aber umso schoner zur Ent-
faltung. Der Verbesserung der Armenpflege und
dem Vormundschaftswesen wurde vermehrte
Aufrmerksamkeit geschenkt, was wesentlich dem
Churer Stadtpfarrer RupoLr GRUBENMANN (1837-
1895) zu verdanken war. Unter dessen Nachfolger
Prof. JoHANN GEeEorG Hosang (1845-1913) ent-
wickelte sich die Gesellschaft in eindrlcklicher
Weise, die Gemeinndtzigkeit wurde weiter ge-
starkt. Das intensive Wirken fand in den unter
schiedlichsten FUrsorgebereichen seinen Aus-
druck. So nahm sie sich etwa der Bekleidung und
Ernahrung armer Schulkinder oder der Blinden-



firsorge ebenso an wie der Schutzaufsicht Gber
entlassene Straflinge oder des Kampfes gegen
den gesellschafts- und gesundheitsschadigenden
Alkoholismus. Die blosse Erwahnung der weite-
ren Fursorgewerke mogen den umfassenden Wir
kungskreis der GGGR in den ersten drei Jahrzehn-
ten des 20. Jahrhunderts demonstrieren, welcher
vor allem der Initiative des neuen Leiters, Dekan
Peter WaLser (1871-1938), zu verdanken war;
Die Errichtung einer Anstalt fur «schwachsinnige»
Kinder (1899/1912) gehorte ebenso dazu wie die
Grundung der Blndner Frauenschule (1912). In
der von Unterbriichen gepragten Entstehungs-
geschichte des Kantonsspitals, dessen Baube-
schluss erst kurz vor Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges zustande kam, spielte die GGGR ebenfalls
eine wichtige, wenn auch mehr begleitende Rolle.
Als ihre Schopfung hingegen gilt die Errichtung
des Altersheims Rigahaus, welches 1925 erdffnet
werden konnte.

Zum zentralen Wirkungskreis der GGGR ge-
horte von Anfang an die Jugendfirsorge. Auch
wenn sie die Schwabengangerei®® mit ihren viel-
hundertfachen Schicksalen nicht unterbinden
konnte, versuchte sie, die hiesigen Lebensbe-
dingungen flr Jugendliche in jenen Bereichen zu
verbessern, welche die obrigkeitliche Flrsorge
vernachlassigte. Die Unterstutzung einer Hand-
fertigkeitsschule in Chur zéhlte ebenso dazu wie
die oben erwahnte Grandung einer Anstalt fur
«schwachsinnige» Kinder und die Flrsorge fur die
bessere Ernahrung und Bekleidung armer Schul-
kinder.

Die GGGR ladt ein, einen kursorischen Bogen
Zur gegenwartigen privaten Flrsorge zu span-
nen. lhre Muttergesellschaft, die 1810 gegrun-
dete Schweizerische Gemeinntitzige Gesellschaft
(SGQG), spielte dabei eine zentrale Rolle. Im Jahr
1912 rief sie die Stiftung Pro Juventute ins Leben.
Diese schrieb sich mit der Unterstltzung wohlta-
tiger Einrichtungen wie Kinderheime, Ferienkolo-
nien usw. die Hilfe fur gefahrdete und «verwahr-
loste» Kinder auf die Fahne. Unter dem Protekto-
rat derselben Vereinigung entstand sodann 1917
die Stiftung Pro Senectute «FUr das Alter», deren
Zweck in der Flrsorge betagter Leute besteht.
Mit der Pro Infirmis (1920; Behindertenhilfe), der
Pro Familia (1942; Schutz der Familie) oder der
Pro Mente Sana (1978; Integration von psychisch
erkrankten Menschen) bestehen weitere private

30 Vgl. Naheres dazu oben in Teil ALl

Hilfswerke, an deren Entstehen die SGG ebenfalls
massgeblich beteiligt war.3’

3. Breite Vielfalt an Finanzierungs-
quellen

Im Gegensatz zur offentlichen Flursorge, bei wel-
cher die Gemeinden schon frih im 19. Jahrhun-
dert angehalten wurden, fir die notwendigen
Mittel der Armenpflege besorgt zu sein, fehlte es
bei der privaten Flrsorge naturgemass an einer
grundsatzlichen Pflicht, diese mitzufinanzieren.
Der Sinn fur gegenseitige Solidaritat war aber
gerade in Graublnden seit jeher gut ausgebildet.
In den dorflichen Sozialverbanden flhlte sich der
Einzelne in aller Regel gegenuber bedurftigen
Nachbarn, Verwandten und Genossenschaftsmit-
gliedern zur Unterstltzung verpflichtet. Immer
aber durften Armengendssige auch auf die Gross-
zugigkeit besonders wohltatiger und christlich ge-
sinnter Mitblrger zahlen, welchen die caritas als
eine eigentliche Lebensaufgabe erschien. Die bei-
den oben erwahnten Flrsorgewerke zeugen vom
Gemeinschaftssinn solcher Philanthropen und
Pioniere, unzahlige weitere taten es ihnen ahnlich.

Die breite und der Notsituation angepasste
Versorgung mit Barmitteln und Naturalien, aber
auch etwa das Verschaffen von Arbeit war und ist
noch heute ein Merkmal privater Flrsorge. Dieser
Vielschichtigkeit entsprach auf der Finanzierungs-
seite die Herkunft der Mittel, welche sich aus
Vermachtnissen, Stiftungen, Mitgliederbeitragen,
Glucksspielen usw. zusammensetzen konnte. Ein
verbreitetes Finanzierungsinstrument der privaten
(wie auch der o6ffentlichen) Flrsorge bildete dabei
die Anlage von Geldfonds. Beispielhaft sei in die-
sem Zusammenhang wiederum die breit operie-
rende Gemeinnltzige Gesellschaft Graublnden
erwahnt. Sie verflgte Uber eine ganze Palette von
speziellen Hilfsfonds flr die unterschiedlichsten
Zwecke, welche aus freiwilligen Zuwendungen
(Schenkungen, Legate) gegrindet und geauf-
net wurden — wie die Fonds fir die «Ausbildung
schwachsinniger Kinder», den «F(r arme Blinde»,
«FUr die Grdndung eines Bundner Altersasylsy,
«Fur Kleidung und Ernahrung armer Schulkinder,
«FUr entlassene Straflinge», «Flr ausserordentli-

31 Vgl. dazu die Ubersicht auf der Homepage https:/www.
geschichtedersozialensicherheit.ch/institutionen/kanto-
nale-lokale-und-private-institutionen/karitative-organisa-
tionen/; vgl. auch MoEeckLi (1988), S. 24.
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che Notstande» oder «Fir Volkshygiene». Hieraus
und aus der «Hauptkasse» unterstutzte die Ge-
sellschaft kulturelle und soziale Einrichtungen und
notleidende Einzelpersonen im Zeitraum etwa der
ersten Hélfte des 20. Jahrhunderts mit einem Ge-
samtbetrag von gegen einer halben Million Fran-
ken.s2

Sodann konnten aber durchaus auch staatliche
Beitrage die privaten Wohltatigkeitsbestrebungen
erganzen wie etwa in Fallen, in welchen gleichzei-
tig auch offentliche Interessen betroffen waren. So
beglnstigten etwa die Ertragnisse der Bettagskol-
lekte33 und der Erlos aus dem Alkoholmonopol die
Bestrebungen der freiwilligen privaten Fursorge.

4. Wirdigung: Solidaritat mit den
Armen nach zeitgendssischen
Massstaben

«Es war, als erwachte man aus einer Erstarrung
und riebe sich die Augen aus fur das helle Licht ei-
ner besseren Volksgemeinschaft.» Als der Beginn
einer hoffnungsvollen Zukunft beschrieb der viel-
seitig interessierte und tatige Pfarrer und Lehrer
BENEDIKT HARTMANN (1873-1955) in seinen «trost-
lichen Erinnerungen» 1937 die rund 100 Jahre zu-
vor in gemeinnUtzigen Kreisen einsetzende «Lie-
bestatigkeit» zugunsten von Armutsbetroffenen.34

Die Hilfswerke der ersten Jahrzehnte des
19. Jahrhunderts lassen sich von ihren Entste-
hungsgriinden her letztlich auf zwei Momente zu-
rickfihren, von denen eines rein ideeller Art war,
wahrend beim anderen rationell-burgerliche Mo-
tive mitspielten. Einer stattlichen Anzahl von Per-
sonlichkeiten war es ein ureigenes Anliegen, den
Armen und Benachteiligten zu einem angeneh-
meren Dasein zu verhelfen; ihr Leitgedanke orien-
tierte sich am Wohlergehen der Mitmenschen.
Daflir nahmen sie, wie das Beispiel von JoHANN
PeTeEr Hosang und vieler ahnlich Gesinnter zeigte,
eigene Entbehrungen in Kauf. |hnen verdankten
viele soziale Einrichtungen ihre Grindung. Eine
zweite Gruppe von Wohltatern liess sich neben
altruistischen Gedanken zweifellos auch von ord-
nungspolitischen Beweggrinden leiten. |hr ging
es in ihren Anstrengungen auch darum, burger
liche Werte wie Erziehung und Disziplinierung in
der Armenpflege hochzuhalten. In den unverfang-

32 PieTH (1947), S. 88.
33 Vgl. zu deren Verwendungszwecken untenTeil C.IV.8.3.4.
34 HarTMANN (1937), S. 9.
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lichen Bezeichnungen wie «Armenerziehungs-
anstalt» oder «Rettungsanstalt» fanden sie ihren
ausseren, patriarchalisch gepragten Ausdruck. Die
Protagonisten der blindnerischen GemeinnUtzigen
Gesellschaft mochten mehrheitlich diesem staats-
ideologischen Gedankengut zugeneigt gewesen
sein. Der letztlich entscheidenden armenpoliti-
schen Wirkung aber, namlich dem armutsbetroffe-
nen Bevolkerungsteil moglichst breit abgestitzte
Hilfe zukommen zu lassen, tat dies — allen Beden-
ken zum Trotz — wenig Abbruch.

Gemeinsam war allen Verfechtern privater
Fursorge die Einsicht, dass nur eine gezielte und
auch organisierte Unterstltzung der wachsenden
Armut etwas entgegensetzen konnte. Das private
Engagement war umso dringlicher, als die Organi-
sation 6ffentlicher Armenpflege nicht zu den ers-
ten Pflichten des aufkommenden Wohlfahrtsstaa-
tes gehorte. Die private Wohltatigkeit musste also
das flrsorgerische Vakuum ausfillen, weshalb sie
historisch denn auch vor der (organisierten) amt-
lich-hoheitlichen Armenpflege anzusiedeln ist. Mit
der Ausformung des Sozial- und \Wohlfahrtsstaa-
tes im 19. und 20. Jahrhundert (ibernahm dieser
dann aber sukzessive Aufgaben der friiheren ge-
sellschaftlichen Vereinigungen und der Privaten
und trat in deren Spuren. Heute erfordert die be-
darfsgerechte Fursorge das Zusammenwirken bei-
der Tragerschaften.

In solcherart verstandenem Sinne bildete die
private Flrsorgetatigkeit des 19. und 20. Jahrhun-
derts wenn vielleicht auch nicht den tragenden
Pfeiler, so doch eine unverzichtbare Stlitze in der
damaligen Bundner Fursorgelandschaft. Einer vor-
her noch weitgehend planlosen und nur bei Ge-
legenheit wirkenden Privatarmenpflege wurde
eine festere Struktur verliehen. Auch wenn sie
weitgehend noch zersplittert und von wenig inne-
rer Zentralisation gepragt war, so nahm sie durch
viele auch personliche Opfer den Gemeinden
doch Aufgaben ab, welche diese nicht oder nicht
alleine zu erflillen vermochten. Dabei stand nicht
ihr materieller Anteil an der gesamten Flrsorge
im Vordergrund, sondern vielmehr der Gedanke,
der Fursorge in ihrem Wortsinn ein Gesicht zu ge-
ben. Mochte dieses im Sinne friherer freiwilliger
Armenpflege noch von der Absicht gepragt gewe-
sen sein, «sittlich bessernd auf die Armen einzu-
wirken, wodurch doch allein der Armut und der
Verarmung mit Erfolg begegnet werden kann»39,
bekam es in den spateren Jahrzehnten doch mehr

35 BM 1850, S. 11.



und mehr auch partizipative und damit den Bedurf-
nissen der Betroffenen angepasste Ziige.

Das Schlusswort zu diesem Kapitel gebuhrt
noch einmal dem armenpolitisch engagierten Be-
NEDIKT HARTMANN. Er wird in erster Linie an die
Privatwohltatigkeit gedacht haben, als er etwas
mehr als 100 Jahre nach der «Geburtsstunde» des
«organisierten» bundnerischen Armenwesens
1803 das Wohlfahrtswesen in ein vorteilhaftes
Licht rtckte und den imaginar von den Toten auf-
erstehenden CARL ULYsSES VON SALIS-MARSCHLINS
ausrufen liess: «Sie fuhren noch immer Krieg, das
ist wahr und traurig zugleich, aber sie tun auch
Besseres. Nur allein die Fortschritte der Armen-
firsorge lehren mich den Glauben an den guten
Willen der Menschen und an das allmahliche
Werden des Wohlfahrtsstaates.»3 Die vielfachen
Schattenseiten dieser in verdienstvoller Absicht
erfolgten privaten Anstrengungen in der Armen-
pflege wurden erst Jahrzehnte spater aufgearbei-
tet und offenbar. Der gesellschaftliche Wandel
und verénderte Vorstellungen von fursorglicher
Unterstltzung liessen die Wohltatigkeit jener Zeit
nunmehr oft in einem anderen Licht erscheinen.
Zumindest die wohlmeinende Absicht vieler der
frheren Armenpioniere wird jedoch auch heute
kaum bestritten, auch wenn die angewendeten
Mittel durchaus zu Recht hinterfragt und kritisch
beurteilt werden.

36 HarTMANN (1917b), S. 283.

Abbildung 7: Benedikt Hartmann (1873-1955),
Portrétfoto.
Quelle: StAGR, FR | kl 22 43.

65






	Die private Fürsorge als Ergänzung zur öffentlichen Fürsorge

